
 

 
 
Grundsatzerklärung gegen Gewalt 
 
 
Zum Schutz unserer Beschäftigten sowie unserer Kundinnen und Kunden akzeptie-
ren wir keinesfalls: 
 

• verbale Aggressionen, Beleidigungen, üble Nachrede und Stalking 
 

• Bedrohung und Nötigung 
 

• Sexuelle Belästigungen und Übergriffe 
 

• Sachbeschädigung 
 

• Mitbringen und/oder Zeigen von Waffen jeglicher Art 
 

• die Missachtung von Hausverboten und Platzverweisen 
 

• jegliche Formen körperlicher Gewalt 
 
In allen Beratungscentern, Filialen und an allen Arbeitsplätzen der Sparkasse Müns-
terland Ost gilt: Null Toleranz bei Gewalt! 
 
Deshalb gehen wir jedem Verstoß nach und zögern nicht, auch strafrechtlich vorzu-
gehen. Opfer von Gewalt am Arbeitsplatz erhalten unsere volle Unterstützung. 
Selbstverständlich werden wir Kundenbeziehungen bei entsprechenden Vorfällen 
konsequent beenden. 
 

 
 
 

 


